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Von: @Hohenlohekreis.de
Gesendet: Donnerstag, 15. Februar 2024 08:48
An: Böhm Christine
Betreff: BBP Solarpark Häuble, Weißbach - Crispenhofen; frühzeitige Beteiligung

TÖB nach § 4 Abs. 1 BauGB; Ihre mail vom 8.12.23
Anlagen: 05.01.2024 - Standard-BSK bei FFPV-Anlagen - 2023-092242.pdf

Unser Zeichen: 50.4/621.49-2023-04278/co

Sehr geehrte ,

wir entschuldigen uns für die späte Abgabe und nehmen wie folgt Stellung:

1. Baurecht
Wir weisen darauf hin, dass unter Ziffer 2.1 auf S. 8 im Umweltbericht ein Bodenabstand von mindestens 0,15 m
genannt wird, während unter Ziffer 2 der örtlichen Bauvorschriften auf S. 3 des textlichen Teils und unter Ziffer 6.2
der planungsrechtlichen Festsetzungen auf S. 7 der Begründung ein Bodenabstand von 0,20 m genannt wird. Wir
regen an, dies zu vereinheitlichen.
Wir weisen darauf hin, dass bei einem Bodenabstand von 0,20 m die Gefahr besteht, dass Personen auf die Fläche
gelangen können und regen einen Bodenabstand von 0,15 m an.

2. Naturschutz
Im Norden des Plangebietes ist im Bestandsplan zum Umweltbericht ein Einzelbaum kartiert. In der Bilanzierung S. 42
Umweltbericht ist dieser Baum auf der Planungsseite bilanziert. Demnach soll dieser Baum offensichtlich erhalten
werden. Eine entsprechende Festsetzung über eine Pflanzbindung fehlt jedoch im Plan. Wir weisen darauf hin, dass
dieser Baum gem. Umweltbericht mehrere Spalten und Höhlen aufweist. In Ziffer 6.1.3 der saP ist beschrieben, dass
für die Gilde der Höhlenbrüter keine Fortpflanzungsstätten zerstört werden. Sollte dieser Baum nicht erhalten
werden können, sind weitergehende Untersuchungen im Hinblick auf diese Fortpflanzungsstätten in Bezug auf Vögel,
Fledermäuse und ggf. Haselmaus erforderlich. Wir weisen ergänzend darauf hin, dass die Erfassung der Vögel nicht
vollständig entsprechend Südbeck et al. (2005) durchgeführt wurde, gehen aber davon aus, dass sich dadurch keine
neuen Erkenntnisse für das Plangebiet ergeben.
Unter Ziffer 4.1 der planungsrechtlichen Festsetzungen auf S. 2 des textlichen Teils regen wir an zu ergänzen, dass bei
einer Beweidung die Fläche nachzupflegen ist.
Wir empfehlen, in der Tabelle A1 des Anhang 1 auf S. 22 der saP den Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) als Art des
Anhang IV der FFH-Richtlinie in der Tabelle zu ergänzen. Die Zauneidechse (Lacerta agilis) und Mauereidechse
(Podarcis muralis) sind in der Tabelle A1 nicht aufgeführt. Unter 6.2.1 sind die Reptilien jedoch erfasst worden. Wir
empfehlen, diese in der Tabelle A1 zu ergänzen.

3. Immissionsschutz
Unter Ziffer 7.5 auf S. 9 der Begründung wird auf das Thema Blendwirkung eingegangen. Wir empfehlen die Aussagen
dahingehend zu präzisieren, dass die Beurteilungsgrundlage genannt wird. Die LAI - Hinweise zur Messung,
Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen vom 08.10.2012 mit Anhang 2 vom 03.11.2015 – sind
heranzuziehen.
Unter Ziffer 1.1 der planungsrechtlichen Festsetzungen auf S. 1 des textlichen Teils werden notwendige
Nebenanlagen wie Transformations- und Wechselrichterstationen erwähnt. Unter Ziffer 7 der Hinweise auf S. 5 des
textlichen Teils wird auf den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hingewiesen. Auch der Umweltbericht nimmt
auf S. 31 unter Ziffer 4.3.4 Bezug zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.
Wenn es sich nicht um Gießharz- sondern um ester- bzw. ölgekühlte Trafos handelt, sollten mit dem zukünftigen
Bauantrag noch folgende Angaben erfolgen und entsprechende Unterlagen zu den Trafostationen vorgelegt werden:

a) Lage und Ausführung der Trafostationen
b) Ölmenge (m³ und kg) des jeweilige Trafo
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c) Wassergefährdungsklasse (WGK) des Öls
d) Dimensionierung der Auffangwanne des einzelnen Trafos
e) Erfüllt die Auffangwanne die Dichtheits- und Beständigkeitsanforderungen der AwSV.

4. Forstamt
Bereits in Ziffer 4 unserer Stellungnahme vom 16.06.2023 zum Flächennutzungsplan haben wir empfohlen, im
Bebauungsplan den 30 m Abstand zum Wald auf der (östlichen Seite der Anlage zu den Flurstücken 115 und 116)
einzuhalten. Die Abwägung zu dieser Stellungnahme stellt lapidar fest, dass dieser Sachverhalt nicht im Fnp geregelt
werden kann. Jedoch hätte die Anregung dazu führen müssen, dass dieser Sachverhalt in die Unterlagen zum
Bebauungsplan aufgenommen wird. Wir regen deshalb erneut an, die 30m-Abstandsfläche einzuzeichnen und die
Solaranlage so weit zurücksetzen, dass eine Gefährdung des Solarparks ausgeschlossen ist und eine ordnungsgemäße
Forstwirtschaft für die angrenzenden Waldstücke möglich ist.
Sollte dies nicht möglich sein, könnte für die Einfriedung, die kein Gebäude nach § 2 Abs. 2 LBO und auch keine
bauliche Anlage nach § 2 Abs. 1 LBO darstellt und die Solaranlage, die näher als 30 m an den Wald herangebaut wird,
eine Haftungsverzichtserklärung als privatrechtlicher Vertrag spätere privatrechtliche Schadensersatzansprüche
verhindern.

5. Bodenschutz
Auf der ausgewiesenen Fläche sind keine Altlasten verzeichnet.
Für die Belange des Bodenschutzes regen wir an, folgende Hinweise im Textteil unter Punkt „III. Hinweise, 3.
Bodenschutz“ zu ergänzen:

 Mutterboden, der beim Bau (der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen und anderen Änderungen der
Erdoberfläche) anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuheben und in maximal zwei Meter
hohen Mieten zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und zur
Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB).

 Bei erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets darf der Mutterboden des Urgeländes
nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für Auffüllungen ist ausschließlich
Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf
verbleibenden Flächen ist nicht zulässig.

 Nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchAG) ist bei Vorhaben von mehr als 0,5
Hektar, bei denen insbesondere durch Abgrabungen, Aufschüttungen, Auffüllungen, Versiegelungen und
Teilversiegelungen auf natürliche Böden eingewirkt wird, durch den Vorhabenträger für die Planung und
Ausführung des Vorhabens ein Bodenschutzkonzept zu erstellen. Bei Vorhaben von mehr als 1 Hektar kann
eine Bodenkundliche Baubegleitung verlangt werden. Bedarf das Vorhaben einer behördlichen Zulassung, ist
das Bodenschutzkonzept bei der Antragstellung vorzulegen. Sollte ein Vorhaben zulassungsfrei sein, muss das
Konzept sechs Wochen vor Beginn dem Landratsamt vorliegen.

Für die Erstellung des Bodenschutzkonzeptes ist das beigefügte Hinweispapier „Standard-BSK für FFPV-Anlagen“ der
höheren Bodenschutzbehörden, eingeführt mit Erlass des Regierungspräsidium Stuttgart vom 07.02.2023, zu
beachten.

6. Weitere beteiligte Stellen
Ferner wurden am Verfahren das Kommunalamt, das Straßenbauamt, das Straßenverkehrsamt, das
Flurneuordnungsamt, das Landwirtschaftsamt, das Vermessungsamt, der Fachbereich Abfallrecht, das Amt für
Mobilität, die Wasserwirtschaft und der Fachbereich Denkmalschutz beteiligt. Belange aus diesen Bereichen sind
berücksichtigt oder werden vom Vorhaben nicht berührt.

Mit freundlichen Grüßen

Landratsamt Hohenlohekreis
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 Bebauungsplan "Solarpark Häuble" der Gemeinde Weißbach, 

Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Ihr Schreiben vom 06.12.2023

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde sowie 

aus Sicht der Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz zu der oben 

genannten Planung folgendermaßen Stellung: 

 

Raumordnung 

Alle Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung gem. § 1 Abs. 4 BauGB anzupas-

sen. Ziele der Raumordnung sind als verbindliche Vorgaben, die nicht der Abwägung 

unterliegen, zu beachten, §§ 3 Abs.1 Nr. 2 ROG, 4 Abs. 1 S. 1 ROG). Grundsätze 

und sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind im Rahmen der Abwägung zu be-

rücksichtigen, §§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4, 4 Abs. 1 S. 1 ROG. 

 

Die Planung befindet sich in einem Regionalen Grünzug gem. Plansatz 3.1.1 (Z) Re-

gionalplan Heilbronn Franken.  

 
PS 3.1.1 Abs. 2 (Z): 

„Die Regionalen Grünzüge sind von Siedlungstätigkeit und anderen funktions-

widrigen Nutzungen freizuhalten. Innerhalb der Regionalen Grünzüge sind die 

Landnutzungen auf eine Erhaltung und Entwicklung der Ausgleichsfunktionen 

und der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes auszurichten.“ 
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Aufgrund des geringen Flächenumfangs bestehen gegen die Planung keine Beden-

ken hinsichtlich der Lage im Regionalen Grünzug. 

 

Ferner ist der Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zu 

ändern, da der Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wird. 

Wir gehen davon aus, dass die Änderung des FNP zeitnah betrieben wird. Wir weisen 

darauf hin, dass der Bebauungsplan genehmigungspflichtig ist, wenn der Flächennut-

zungsplan nach Satzungsbeschluss des Bebauungsplans noch nicht rechtskräftig ist. 

 

Daneben weisen wir wegen der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Fläche auf § 

1a Abs. 2 BauGB hin. 

 

Abschließend sollte sichergestellt werden, dass die Freiflächenphotovoltaikanlage 

nach einer dauerhaften Nutzungsaufgabe zurückgebaut und die Folgenutzung gem. § 

9 Abs. 2 S. 2 BauGB festgesetzt wird.  Wir empfehlen eine Festsetzung zur zeitlichen 

Befristung der baulichen Anlagen im Plangebiet in den Textteil mit aufzunehmen. 

Hierzu verweisen wir ergänzend auf die Hinweise zum Ausbau von Freiflächen-Photo-

voltaikanlagen des Umweltministeriums vom 16.02.2018 (Hinweise zum Ausbau von 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen (baden-wuerttemberg.de). 

 

Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz 

(1) Der Einsatz erneuerbarer Energien ist aus Klimaschutzgesichtspunkten von hoher 

Bedeutung. Auch geringe Beiträge sind nach § 3 Absatz 1 Satz 2 KlimaG BW 

wichtig. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass der Beitrag einzelner Maßnah-

men zum Klimaschutzziel verhältnismäßig klein sein kann. Die Klimaschutzziele 

können nur erreicht werden, wenn der Klimaschutz auf allen Ebenen engagiert vo-

rangetrieben und konkrete Maßnahmen umgesetzt werden (vgl. dazu auch Be-

schluss des BVerfG vom 24. März 2021, Az. 1 BvR 2656/18 u.a.). Das KlimaG BW 

richtet sich daher mit einer allgemeinen Verpflichtung zum Klimaschutz an alle 

Bürgerinnen und Bürger sowie mit besonderen Regelungen an das Land, die 

Kommunen und die Wirtschaft. 

(2) Nach § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch sollen die Bauleitpläne insbesondere dazu bei-

tragen, den Klimaschutz und die Klimaanpassung zu fördern. Nach § 1a Absatz 5 

Baugesetzbuch soll bei der Aufstellung der Bauleitpläne den Erfordernissen des 

Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, 

https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/5_Energie/Erneuerbare_Energien/Sonnenenergie/Hinweise-zum-Ausbau-von-Photovoltaik-Freiflaechenanlagen.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/5_Energie/Erneuerbare_Energien/Sonnenenergie/Hinweise-zum-Ausbau-von-Photovoltaik-Freiflaechenanlagen.pdf
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als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung 

getragen werden. 

(3) Nach § 10 Absatz 1 KlimaG BW müssen die Treibhausgasemissionen in Baden-

Württemberg bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent gegenüber dem 

Stand von 1990 reduziert werden. Bis zum Jahr 2040 wird über eine schrittweise 

Minderung Netto-Treibhausgasneutralität („Klimaneutralität“) angestrebt.  

Dies bedeutet konkret: 

 Die im Vergleich zu 1990 einzusparenden 65 Prozent Treibhausgas-

Emissionen entsprechen auf alle Sektoren verteilt einem Emissionsziel 

von rund 32 Millionen CO2-Äquivalenten im Jahr 2030.  

 Gemäß Angaben des Statistischen Landesamtes wurden im Jahr 2021 

noch 72,3 und im Jahr 2022 noch 72,0 Millionen Tonnen CO2-Äquiva-

lente in Baden-Württemberg emittiert. Daraus ergibt sich die Notwendig-

keit, in den wenigen Jahren bis 2030 mehr als die Hälfte dieser Emissio-

nen zu vermeiden.  

 Der Sektor Energiewirtschaft muss hierzu nach § 10 Absatz 2 KlimaG 

BW einen Beitrag von 75 Prozent im Vergleich zu den Treibhaus-

gasemissionen des Jahres 1990 leisten.   

 Die besondere Bedeutung erneuerbarer Energien ist in § 2 des Erneuer-

bare-Energien-Gesetzes (EEG) verankert. Auch gemäß § 22 Nummer 2 

KlimaG BW kommt den erneuerbaren Energien sowie dem Verteilnetz-

ausbau besondere Bedeutung zu.  

(4) Die besondere Bedeutung erneuerbarer Energien ist in § 2 des Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetzes (EEG) verankert. Auch gemäß § 22 Nummer 2 KlimaG BW kommt 

den erneuerbaren Energien sowie dem Verteilnetzausbau besondere Bedeutung 

zu. Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom oder 

Wärme aus erneuerbaren Energien und der dazugehörigen Nebenanlagen sowie 

die Errichtung, der Betrieb und die Änderung der Stromverteilnetze und der für de-

ren Betrieb notwendigen Anlagen (soweit dies für die Errichtung und den Betrieb 

der Erzeugeranlagen und den Ausbau der Elektromobilität erforderlich ist) liegen 

im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. 

Durch diese gesetzliche Festlegung werden diese Maßnahmen in der Abwägung 
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mit anderen Schutzgütern entsprechend ihrer Bedeutung für die öffentliche Sicher-

heit und bei der Verwirklichung des Landesklimaschutzziels höher gewichtet und 

ihnen wird in der Regel ein Vorrang eingeräumt, wobei die Umstände des Einzel-

falls in den Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen sind.  

Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 4 KlimaG BW sollen insbesondere bei energiebedingten 

Treibhausgasemissionen das Vermeiden und Verringern der Emissionen in erster 

Linie durch Einsparung sowie effiziente Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und 

Speicherung von Energie sowie durch den Ausbau und die Nutzung erneuerbarer 

Energien erreicht werden. Diese Maßnahmen haben besondere Bedeutung, auch 

wenn es sich im Einzelfall um geringe Beiträge zur Treibhausminderung handelt 

(siehe § 3 Absatz 1 Satz 2 KlimaG). Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass ca. 

90 Prozent der Treibhausgasemissionen energiebedingt sind.  

(5) Um die Klimaschutzziele nach § 10 Absatz 1 KlimaG BW zu erreichen, kommt es 

entsprechend des Zielszenarios aus dem Forschungsvorhaben „Sektorziele 2030 

und Klimaneutrales Baden-Württemberg 2040“ 1 wesentlich darauf an, sowohl den 

Energieverbrauch deutlich zu reduzieren als auch den Ausbau der erneuerbaren 

Energien in allen Bereichen deutlich voranzutreiben. 

Bei der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien bedarf es einer Erhöhung 

des Anteils an der Bruttostromerzeugung von 35,9 Prozent im Jahr 20222 (erste 

Abschätzung) auf 82 Prozent im Jahr 2030 (das entspricht mehr als einer Ver-

dopplung innerhalb von weniger als zehn Jahren) und auf 98 Prozent im Jahr 

2040. Bezogen auf die Potenziale in Baden-Württemberg kommt dabei dem Aus-

bau der Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen neben dem Ausbau der 

Windkraft eine Schlüsselrolle zu. Der Anteil an der Bruttostromerzeugung soll ent-

sprechend des Zielszenarios bis zum Jahr 2030 auf 41 Prozent anwachsen. Die 

installierte Erzeugungsleistung aus Photovoltaik wird im genannten Energieszena-

rio für das Jahr 2030 in einer Größenordnung von über 24.000 MW veranschlagt. 

Im Jahr 2022 betrug die installierte Erzeugungsleistung aus Photovoltaik in Ba-

den-Württemberg 8.314 MW3. 

                                            
1 Teilbericht aus dem Forschungsvorhaben „Sektorziele 2030 und Klimaneutrales Baden-Württemberg 2040“, Stand Juni 2022: 

https://www.zsw-bw.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Pressemitteilungen/2022/220624_Teilbe-
richt_Sektorziele_BW.pdf.  
2 Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg 2022, – Erste Abschätzung, April 2023 –, Stand April 2022: https://um.ba-
den-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Ser-
vice/Publikationen/Energie/Erneuerbare-Energien-2022-erste-Abschaetzung-barrierefrei.pdf  

3 siehe Fußnote 2 

https://www.zsw-bw.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Pressemitteilungen/2022/220624_Teilbericht_Sektorziele_BW.pdf
https://www.zsw-bw.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Pressemitteilungen/2022/220624_Teilbericht_Sektorziele_BW.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Energie/Erneuerbare-Energien-2022-erste-Abschaetzung-barrierefrei.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Energie/Erneuerbare-Energien-2022-erste-Abschaetzung-barrierefrei.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Energie/Erneuerbare-Energien-2022-erste-Abschaetzung-barrierefrei.pdf
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Legt man bei der Frage des Ausbaubedarfs für die Stromerzeugung durch Photo-

voltaik das Zielszenario zugrunde, so ist in den nächsten Jahren eine deutliche 

Steigerung der Zubauraten von Nöten. Im Zielszenario wird im Zeitraum von 2022 

bis 2025 ein mittlerer jährlicher Bruttozubau von 1150 MW angenommen, zwi-

schen 2026 und 2030 von jährlich 2530 MW sowie im Zeitraum von 2031 bis 2040 

von 2750 MW pro Jahr. Der größere Anteil soll dabei durch Photovoltaikanlagen 

an Gebäuden erzeugt werden. Die Bedeutung von Freiflächenanlagen nimmt je-

doch im Zeitablauf stetig zu. Das EEG sieht als Standorte für Solarparks im We-

sentlichen Konversionsflächen und Seitenrandstreifen entlang von Autobahnen 

und Schienenwegen vor. Mit der Freiflächenöffnungsverordnung (FFÖ-VO) hat 

Baden-Württemberg von der Länderöffnungsklausel auf Grundlage des EEG Ge-

brauch gemacht und Flächen für jährlich maximal 500 MW PV-Freiflächenanlagen 

auf Acker- und Grünland in benachteiligten Gebieten geöffnet. In § 21 KlimaG BW 

wurde zudem ein Landesflächenziel für Freiflächen-Photovoltaik von mindestens 

0,2 Prozent festgelegt. Somit sollen unter Ausnutzung der sehr guten solaren Ein-

strahlungswerte in Baden-Württemberg große Freiflächenanlagen im innerdeut-

schen Wettbewerb wettbewerbsfähig gemacht werden und damit zum Erreichen 

der Klimaschutzziele beitragen. Gleichzeitig soll eine übermäßige Beanspruchung 

von landwirtschaftlich oder natur-schutzfachlich wertvollen Flächen verhindert wer-

den. 

(6) Die photovoltaische Stromerzeugung erfolgt sehr emissionsarm. Unter Berück-

sichtigung des gesamten Lebenszyklus (Errichtung, Betrieb, Abbau) führt die Pho-

tovoltaiknutzung zu einer Treibhausgasminderung in einer Größenordnung von 

rund 682 g CO2-Äquivalent je erzeugter Kilowattstunde Strom.4 

Die Lücke zwischen der voraussichtlich in Zukunft benötigten Strommenge und 

der mit der heute installierten Leistung von Anlagen zur Stromerzeugung aus er-

neuerbaren Energien erzielbaren Strommenge ist so groß, dass jede neue Anlage 

benötigt wird, um diese Lücke zu verkleinern. Dies gilt gerade auch mit Blick auf 

die Zubauentwicklung der vergangenen Jahre. Zusätzlich kommt es zum Errei-

chen der Klimaschutzziele auf internationaler und nationaler Ebene sowie auf Lan-

desebene außerdem auch darauf an, die Treibhausgasemissionen so früh wie 

möglich zu vermindern, da die kumulierte Menge der klimawirksamen Emissionen 

                                            
4 Umweltbundesamt: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger 2021,  https://www.umweltbundesamt.de/si-
tes/default/files/medien/1410/publikationen/2022-12-09_climate-change_50-2022_emissionsbilanz_er-
neuerbarer_energien_2021_bf.pdf 
. 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2022-12-09_climate-change_50-2022_emissionsbilanz_erneuerbarer_energien_2021_bf.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2022-12-09_climate-change_50-2022_emissionsbilanz_erneuerbarer_energien_2021_bf.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2022-12-09_climate-change_50-2022_emissionsbilanz_erneuerbarer_energien_2021_bf.pdf
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entscheidend für die Erderwärmung ist (siehe dazu Beschluss des BVerfG vom 

24. März 2021, Az. 1 BvR 2656/18 u.a.).  

(7) Mit der Planung eines Sondergebiets „Photovoltaikanlage“ mit einer Größe von ca. 

1,71 ha soll die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage ermöglicht wer-

den. Dies ist ein wirksamer Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien und 

zum Klimaschutz. Aus Sicht des Klimaschutzes ist die Planung daher zu befürwor-

ten.  

 

Es wird gebeten die Stabsstelle über das Ergebnis des Verfahren zeitnah zu informie-

ren (StEWK@rps.bwl.de). 

 

Für Rückfragen steht zur Verfügung: 

,  StEWK@rps.bwl.de  

 

Anmerkung: 

Abteilung 8 – Landesamt für Denkmalpflege – meldet Fehlanzeige. 

 

Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungspräsidiums sind: 

 

Abt. 2 – Referat 24 (Planfeststellungsbehörde) 

@rps.bwl.de  

 

Abt. 3 Landwirtschaft  

@rps.bwl.de 

 

Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 

Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de 

 

Abt. 5 Umwelt 

mailto:StEWK@rps.bwl.de


- 7 - 

 

@rps.bwl.de 

 

Abt. 8 Denkmalpflege 

@rps.bwl.de 

 

 

Hinweis: 

Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur 

Koordination in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit jeweils aktuellem Form-

blatt (abrufbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitpla-

nung/). 

 

Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, 

dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Fertigung der Planun-

terlagen in digitalisierter Form an das Postfach KoordinationBauleitpla-

nung@rps.bwl.de zu senden. Die Stadtkreise und großen Kreisstädte werden gebe-

ten, auch den Bekanntmachungsnachweis digital vorzulegen. 

 

Wir bitten darum, am weiteren Verfahren beteiligt zu werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/
file://///RPSSF001/EnnulatI$/Stellungnahmen/KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de%20
file://///RPSSF001/EnnulatI$/Stellungnahmen/KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de%20
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
Bebauungsplan "Solarpark Häuble", Gemeinde Weißbach, Hohenlohekreis  
(TK 25: 6623 Ingelfingen)   
  
Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 BauGB und der Nachbarkommunen 
nach § 2 Abs. 2 BauGB 
 
Ihr Schreiben vom 06.12.2023  
 
Anhörungsfrist 19.01.2024 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) auf der 
Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Pla-
nungsvorhaben. 
 
 
Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgut-
achten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Übernahme 
der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: 
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Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Gesteinen des Oberen Muschelkalks. 
 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. 
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirt-
schaftlich zulässig sein (z. B. im Bereich eines Transformatorenhäuschens), wird auf das 
Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entspre-
chenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr der 
Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf 
ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkars-
tungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbe-
zogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Da ausschließlich Böden in Siedlungsflächen vom Planungsvorhaben betroffen sind und 
davon ausgegangen werden kann, dass diese weitestgehend anthropogen verändert 
wurden, sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher 
Belange von Seiten der Landeshydrogeologie und –geothermie (Referat 94) keine fach-
technische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für 
das Plangebiet ein hydrogeologisches Übersichtsgutachten, Detailgutachten oder hydro-
geologischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungs-
bereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Aktuell findet im Plangebiet keine hydrogeologische Bearbeitung durch das LGRB statt. 
 
 
Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen Althohlräumen (bspw. 
Stollen, Bunker, unterirdische Keller) betroffen. 
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Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (https://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse https://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- 
Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 

 
 

http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope/
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Von: lnv-hohenlohe@gmx.de
Gesendet: Dienstag, 30. Januar 2024 10:10
An:
Cc: Info
Betreff: Stellungnahme zum Bebauungsplan "Solarpark Häuble", Weißbach-

Crispenhofen (Halberg)
Anlagen: CIMG4498.JPG; CIMG4500.JPG

30.1.24

Bebauungsplan „Solarpark Häuble“, Weißbach-Crispenhofen (Halberg)
Schr. IFK-Ingenieure v. 6.12.23

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für die Beteiligung am Verfahren und für die gewährte Fristverlängerung und nehmen wie folgt Stellung:

1.Konkrete Planung
-Regionaler Grünzug
Wegen der Lage im Regionalen Grünzug (s. auch Zif.2.4.1 (S.12 Umweltbericht) Zif.4.1 (S.3 Begründung)
berichtigen.

-Waldabstand
Bereits in unserer Stellungnahme v. 28.6.23 zur 5.Änd. d. 7.Fortschreibung des Flächennutzungsplanes haben wir
darauf hingewiesen, dass zum östlichen Wald (gleichzeitig ein geschütztes Waldbiotop) ein Abstand von 30 m
angebracht ist.
Auf S.17 der Abwägungstabelle zur Flächennutzungsplanfortschreibung wird darauf verwiesen, dass im
nachgelagerten Verfahren im Einzelfall entschieden wird, ob der Waldabstand eingehalten wird.

Die Ostgrenze des Solarpark reicht jedoch weiterhin auf gesamter Länge bis an den Waldrandweg heran. Dabei
ragen Bäume des Waldbiotops bereits in den Waldrandweg hinein und darüber hinaus (s. Anlagen). Hinzu kommt der
Klimawandel mit erhöhter Sturmwurfgefahr und vermehrtem Astabbruch. Zif.4.7 (S.36 Umweltbericht) entsprechend
ergänzen.

Wir sehen weiterhin einen deutlichen Abstand zwischen dem Solarpark und dem Waldrand im Osten als notwendig
an. Die Planung darf auf keinen Fall zu Eingriffen in den Baum- und Gehölzbestand des Waldbiotops führen.

-Mostbirnbaum
In unserer Stellungnahme v. 28.6.23 zur Flächennutzungsplanfortschreibung haben wir auch auf den erhaltenswerten
Mostbirnbaum in der Nordostecke des geplanten Solarparks hingewiesen. Hierzu wird auf S.18 der
Abwägungstabelle zur Fortschreibung erwähnt, dass die Möglichkeit der Erhaltung des Birnbaums im nachgelagerten
Verfahren geprüft wird.
Im Bebauungsplan ist der Birnbaum jedoch nicht zum Erhalt vorgesehen. Dabei handelt es sich um ein äußerst
markantes Exemplar mit einem Stammumfang von 160 ! cm (s.Tab.4, S.42 Umweltbericht) und gleichzeitig um einen
Höhlenbaum (s. Abb.7-9, SaP S.7,8).
Aufgrund der Randlage müsste der Erhalt des Baumes möglich sein (den Baum mit einer Pflanzbindung versehen
und dort eine Grünfläche ausweisen).

-Im Umweltbericht (S.8,38) beim Bodenabstand 0,2 m angeben.

-Die Standorte der Nebenanlagen, -gebäude, Transformatorenstationen im Plan mit darstellen.
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-Flachdächer von Nebenanlagen begrünen.

-Das Mähgut abführen.

-Nachdem es sich um einen Acker handelt, diesen nach der Baufeldräumung nicht regelmäßig mähen, sondern
regelmäßige Bodenbearbeitungen durchführen bzw. mit dicht stehenden Flatterbändern versehen,um eine
Ansiedlung von Bodenbrütern zu verhindern (Zif.III.6 zur Baufeldräumung im Textteil zum Bebauungsplan
entsprechend ändern).

-Bei einem Rückbau der Anlage wird vor einem evtl. Wiesenumbruch eine artenschutzrechtliche Überprüfung
erforderlich.

-Den Einspeisepunkt und die Leitungsführung im weiteren Verfahren konkretisieren. Es ist dabei ebenfalls der
Artenschutz zu beachten.

2.Bilanzierung Biotope
-Den Mostbirnbaum mit 1.280 Ökopunkten im Bestand mit bilanzieren. In der Planung kann er nur bei Erhalt
bilanziert werden.

-Von der Fettwiese in der Planung 200 m2 abziehen und stattdessen 200 m2 Schotterfläche bilanzieren.
Außerdem wegen des eutrophierten Ackerstandorts und keiner Aushagerung im Vorfeld den für die Fettwiese
verwendeten Biotopwert von 12 weiter reduzieren, wenn bei Mahd keine Abfuhr des Mähguts erfolgt.

Mit freundlichen Grüßen

LNV Arbeitskreis Hohenlohekreis

Email: lnv-hohenlohe@gmx.de

Anlagen: 2 Aufnahmen v. 18.6.23 mit Waldrand und Mostbirnbaum im Osten/Nordosten des Plangebiets
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Übrigshausen, 04.01.2024

Bebauungsplanverfahren „Solarpark Häuble“, Gemeinde Weißbach,
Gemarkung Crispenhofen-Halberg
- Frühzeitige Beteiligung der TöB nach § 4 Abs. 1 BauGB

sehr geehrte Damen und Herren,

in der vorbezeichneten Angelegenheit bedanken wir uns für die eingeräumte Möglichkeit
zur Stellungnahme.

Zunächst stellen wir fest, dass das Plangebiet eine Flächengröße von ca. 1,71 ha
umfasst, welche derzeit ackerbaulich genutzt wird. Auch, wenn es sich bei den genannten
Flächen um Vorrangflur I I-Flächen handelt, dienen diese der Erzeugung von Nahrungs-
mitteln und den Landwirten zur Sicherung ihrer Existenz.

So nutzt vorliegend ein aktiver landwirtschaftlicher Betrieb die überplanten Flächen zur
Weiterbewirtschaftung seines Betriebes.

Die Belastung landwirtschaftlicher Betriebe ist durch den Entzug von Produktionsflächen
für jegliche Art der Bebauung bereits heute extrem hoch.



So sehen wir vor allem im Bereich von Dach- und Konversionsflächen noch
Verbesserungsmöglichkeiten bzw. Nachholbedarf und regen aus diesem Grund auch an,
dieses ungenutzte Potential ebenfalls in Planungen einzubeziehen, bevor großflächig
in die Planungen von Freiflächenphotovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen
eingestiegen wird.

Aus unserer Sicht sind zudem Investitionslösungen von Investoren ohne Beteiligung ei-
nes aktiven landwirtschaftlichen Betriebes, wie vorliegend, kritisch zu bewerten, da in
diesen Fällen landwirtschaftliche Fläche auf Dauer der Erzeugung von Nahrungsmitteln
entzogen wird.

Um die Flächennutzung für die aktive Landwirtschaft sicherzustellen, ist es aus unserer
Sicht wichtig, dass Freiflächenphotovoltaikanlagen vornehmlich zur Existenzsicherung
landwirtschaftlicher aktiver Betriebe als Ergänzung des Betriebseinkommens geplant und
umgesetzt werden. Nur dann ist ein Rückbau auch unproblematisch möglich, falls die
wirtschaftliche oder politische Lage dies erfordert.

Als Anhaltspunkt für eine positive Sicht des Berufsstandes wäre die „dienende Funktion“
im Sinne des Baurechtes nach § 35 BauGB (analog Biogasanlagen) zu beachten. Wenn
man diese zugrunde legen würde, wäre mindestens ein erwerbs- und gewinnfähiger
landwirtschaftlicher Betrieb als Grundlage für den Investor erforderlich.

Da rund um das Plangebiet auch weiterhin landwirtschaftliche Nutzung stattfindet,
geben wir bereits zu diesem Verfahrenszeitpunkt zu bedenken, dass die Befahrbarkeit
aller umliegenden landwirtschaftlichen Zuwegungen auch während einer möglichen
Errichtungszeit immer gegeben sein muss. Zudem sollten mögliche
Ausgleichsmaßnahmen nicht zusätzliche wertvolle landwirtschaftliche Flächen in
Anspruch nehmen.

Zuletzt bitten wir um weitere Verfahrensbeteiligung.

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsführer
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